
 

→ bundesweit und schulübergreifend
→ Wahlwoche vom 3. bis 9. Juni 2024 
→ Ergebnis unter: www.juniorwahl.de

Juniorwahl 2024 zur Europawahl

Die Juniorwahl 2024 zur Europawahl in Rheinland-Pfalz wird ermöglicht durch:

So kann man mitmachen:
Anmeldeformular 
www.juniorwahl.de 
E-Mail
kontakt@juniorwahl.de 
Anrufen
Tel: 030 880 666 800

Anlass
Schulprojekt zur politischen Bildung anlässlich der 
Europawahl am 9. Juni 2024

Idee
Unterrichtliche Vorbereitung mit abschließendem 
Wahlakt in der Woche vor der Europawahl

Ausdehnung
Bundesweites Schulprojekt 

Schulform
Alle Schulformen der Sekundarstufen I und II 
und Berufsschulen

Klassenstufen
Jahrgangsstufe 7 bis 13; 
empfohlen ab 9. Jahrgangsstufe

Teilnahme
Ab einer Schulklasse bis hin zur ganzen Schule

Fächer
Überwiegend in den gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächern, aber auch fächerübergreifend wie z.B. in 
Deutsch, Mathematik oder Kunst

Erfahrungen
Seit 1999 wird die Juniorwahl bundesweit 
durchgeführt; seither beteiligten sich über 5,8 
Millionen Jugendliche.

Überblick

→ Spezielle Unterrichtsbücher für jede Lehrkraft
→ Materialien für verschiedene Anforderungsniveaus
→ digitales Fortbildungsseminar (jederzeit abrufbar)

→ Klassensätze mit Wahlbenachrichtigungen
→ Wahlurne und Wahlkabinen
→ Stimmzettel Ihres Bundeslandes

Juniorwahl 2024:
Die Europawahl im Unterricht!

Juniorwahl

Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Zunächst steht das Thema 
„Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan – abschließend geht es dann an die Wahlurne. 
Das Ergebnis wird am Wahlsonntag, dem 9. Juni 2024, bekannt gegeben. 
Die Juniorwahl ist ein Angebot zur politischen Bildung und für die teilnehmenden Schulen 
kostenlos und freiwillig. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter: www.juniorwahl.de

Die Juniorwahl 2024 zur Europawahl in Rheinland-Pfalz wird ermöglicht durch:

Unterrichtspaket:

Wahlpaket:

1

Informationen für Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern und Lehrkräfte

DAS BERUFLICHE  
GYMNASIUM

Der 17. Landtag wurde am 13. März 2016 für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. In ihn zogen die Fraktion der SPD mit 
39, die Fraktion der CDU mit 35, die Fraktion der AfD mit 
14, die Fraktion der FDP mit 7 und die Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit 6 Abgeordneten ein. Dies beruht 
auf folgendem Wahlsystem: Jeder Wahlberechtigte in Rhein-
land-Pfalz hat eine Erst- und eine Zweitstimme. In den 51 
Wahlkreisen werden die Mandate aufgrund der Erststimme 
(Wahlkreisstimme) direkt vergeben. 50 Abgeordnete werden 
über die Anzahl der Zweitstimmen (Landesstimmen) ermit-
telt. Aufgrund von Fraktionsausschlüssen und -austritten ge-
hören dem Landtag zurzeit 3 fraktionslose Abgeordnete an.

Wahlkreisabgeordnete 
nach Parteien

Wahlen zum 17. Landtag

Bezirk 1
1   Betzdorf / Kirchen (Sieg)
2   Altenkirchen (Westerwald)
3   Linz am Rhein / Rengsdorf
4   Neuwied
5   Bad Marienberg
  (Westerwald) / Westerburg
6   Montabaur
7   Diez / Nassau
8   Koblenz / Lahnstein
9   Koblenz
10  Bendorf / Weißenthurm
11  Andernach
12  Mayen
13  Remagen / Sinzig
14  Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bezirk 2
15 Cochem-Zell
16 Rhein-Hunsrück
17 Bad Kreuznach
18 Kirn / Bad Sobernheim
19 Birkenfeld
20 Vulkaneifel
21 Bitburg-Prüm
22 Wittlich
23 Bernkastel-Kues / Morbach /
  Kirchberg (Hunsrück)
24 Trier / Schweich
25 Trier
26 Konz / Saarburg

Bezirk 3
27  Mainz I
28  Mainz II
29  Bingen am Rhein
30  Ingelheim am Rhein
31  Rhein-Selz / Wonnegau
32  Worms
33  Alzey
34  Frankenthal (Pfalz)
35  Ludwigshafen am Rhein I
36  Ludwigshafen am Rhein II
37  Mutterstadt
38  Speyer

Bezirk 4
39  Donnersberg
40  Kusel
41  Bad Dürkheim
42  Neustadt an der Weinstraße
43  Kaiserslautern I
44  Kaiserslautern II
45  Kaiserslautern-Land
46  Zweibrücken
47  Pirmasens-Land
48  Pirmasens
49  Südliche Weinstraße
50  Landau in der Pfalz
51  Germersheim

SPD 
CDU
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Wahlkreisstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl %

Wahlberechtigte 3.071.972 3.071.972
Wähler 2.161.506 70,4 2.161.506 70,4
Ungültige Stimmen 55.461 2,6 30.885 1,4
Gültige Stimmen 2.106.045 97,4 2.130.621 98,6
SPD 759.264 36,0 771.848 36,2
CDU 733.764 34,8 677.507 31,8
AfD 147.699 7,0 268.628 12,6
FDP 143.850 6,8 132.294 6,2
B90/GRÜNE 135.722 6,4 113.261 5,3
Sonstige 185.746 8,9 167.083 7,8

Aufgrund von Rundungsfehlern addieren sich die Stimmanteile nicht in jedem Fall auf 100 %.

Landesergebnis der Landtagswahl 2016

36,2 %
31,8 %

12,6 %
6,2 % 5,3 % 7,8 %

SPD CDU AfD FDP GRÜNE Sonstige

Landtag Rheinland-Pfalz
17. Wahlperiode
2016-2021

Stand: 25. Mai 2020
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Der Landtag hat mehrere Funktionen. Dazu gehört u. a. die 
Aufgabe, die Ministerpräsidentin, den Rechnungshofpräsi-
denten und die Bürgerbeauftragte zu wählen.

Zu dieser sog. Wahlfunktion tritt die Gesetzgebungsfunk-
tion. Der Landtag hat die Landesgesetze zu beraten und 
zu beschließen. Zur Gesetzgebungsfunktion zählt auch das 
Budgetrecht.

Dem Landtag obliegt auch die Kontrolle der Regierung. Die 
Fraktionen und Abgeordneten können Auskunft, Stellung-
nahme und Rechenschaft von der Regierung verlangen.

Von zentraler Bedeutung ist die Öffentlichkeitsfunktion 
des Landtags. Der Landtag berät und entscheidet öffent-
lich, so dass Bürgerinnen und Bürger sich eine Meinung 
über das politische Geschehen im Land bilden können.

Hauptorgan des Landtags ist das Plenum, die Vollversamm-
lung aller 101 Abgeordneten des Landtags. Es tritt ca. 25 Mal 
im Jahr zusammen.

Außerdem gibt es 15 Fachausschüsse. Den 25 Plenarsitzun-
gen pro Jahr stehen ca. 170 Ausschusssitzungen im selben 
Zeitraum gegenüber.

An der Spitze des Landtags steht der Landtagspräsident. Er re-
präsentiert den Landtag nach außen und leitet, abwechselnd 
mit den Vizepräsidenten, die Sitzungen des Plenums. 

Fraktionen sind die »Parteien im Parlament«. Im Landtag 
sind in der 17. Wahlperiode fünf Fraktionen vertreten:

•  die Fraktion der SPD mit 39 Abgeordneten,

•  die Fraktion der CDU mit 35 Abgeordneten,

•  die Fraktion der AfD mit 12 Abgeordneten,

•  die Fraktion der FDP mit 6 Abgeordneten,

•  die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 mit 6 Abgeordneten,

•  3 Abgeordnete sind fraktionslos.

Nach der Verfassung wirken die Fraktionen insbesondere 
durch die Koordination der parlamentarischen Tätig-
keit an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. Sie 
entscheiden, wer für die Fraktion in welchem Ausschuss 
sitzt und machen Personalvorschläge bei Wahlen.

In den wöchentlichen Fraktionssitzungen und in Arbeits-
kreisen entwickeln die Fraktionsmitglieder gemeinsam 
parlamentarische Initiativen. Sie stimmen sie aufeinander 
ab und bereiten die Plenar- und Ausschusssitzungen vor.

Die Aufgaben des LandtagsDie Organisation des LandtagsDie Fraktionen im Landtag

Haushalts- und Finanz-
ausschuss  
- Rechnungsprüfungs- 
    kommission
Ausschuss für Inneres, 
Sport und Landespla-
nung (Innenausschuss)
Ausschuss für Soziales 
und Arbeit (Sozialpoli-
tischer Ausschuss)
Ausschuss für Gesund-
heit, Pflege und Demo-
grafie
Ausschuss für Bildung
Ausschuss für Wissen-
schaft, Weiterbildung 
und Kultur
Ausschuss für Wirt-
schaft und Verkehr

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
Fraktionen

Ausschuss für Landwirt-
schaft und Weinbau
Rechtsausschuss
Ausschuss für Umwelt,  
Energie, Ernährung 
und Forsten
Ausschuss für Familie,  
Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Medien,  
Digitale Infrastruktur 
und Netzpolitik
Ausschuss für Europa-
fragen und Eine Welt
Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen-
förderung
Petitionsausschuss  
- Strafvollzugskom- 
 mission

Zwischenausschuss
Wahlprüfungsaus-
schuss
Kommission nach 
Artikel 10 GG
Parlamentarische 
Kontrollkommission
Datenschutzkom-
mission
Enquete-Kommis-
sion 17/1 »Touris-
mus RLP«

Die Arbeit der Ausschüsse

Landtagspräsident

Vorstand

Ältestenrat

Bürgerbeauftragte und Beauftragte 
für die Landespolizei
Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

Der Vorstand des Landtags setzt sich zusammen aus Land-
tagspräsident Hendrik Hering (SPD), dem Vizepräsidenten 
Hans-Josef Bracht (CDU), links, und der Vizepräsidentin Astrid 
Schmitt (SPD), rechts.

Der Ältestenrat, der aus dem Vorstand des Landtags und 
aus weiteren 12 Abgeordneten besteht, kommt regelmäßig 
eine Woche vor jeder Plenarsitzung zusammen, um deren Ta-
gesordnung zu besprechen und über Fragen von allgemei-
nem Belang zu sprechen.

Alexander Schweitzer 
Vorsitzender der 
SPD-Fraktion

Christian Baldauf 
Vorsitzender der 
CDU-Fraktion

Uwe Junge 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion

Cornelia Willius-Senzer 
Vorsitzende der  
FDP-Fraktion

Dr. Bernhard Braun 
Vorsitzender der Frak-
tion B 90/DIE GRÜNEN

So kann man mitmachen:
Anmeldeformular 
www.juniorwahl.de 
E-Mail
kontakt@juniorwahl.de 
Anrufen
Tel: 030 880 666 800

Anlass
Schulprojekt zur politischen Bildung anlässlich der 
Europawahl am 9. Juni 2024

Idee
Unterrichtliche Vorbereitung mit abschließendem 
Wahlakt in der Woche vor der Europawahl

Ausdehnung
Bundesweites Schulprojekt 

Schulform
Alle Schulformen der Sekundarstufen I und II 
und Berufsschulen

Klassenstufen
Jahrgangsstufe 7 bis 13; 
empfohlen ab 9. Jahrgangsstufe

Teilnahme
Ab einer Schulklasse bis hin zur ganzen Schule

Fächer
Überwiegend in den gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächern, aber auch fächerübergreifend wie z.B. in 
Deutsch, Mathematik oder Kunst

Erfahrungen
Seit 1999 wird die Juniorwahl bundesweit 
durchgeführt; seither beteiligten sich über 5,8 
Millionen Jugendliche.

Überblick

→ Spezielle Unterrichtsbücher für jede Lehrkraft
→ Materialien für verschiedene Anforderungsniveaus
→ digitales Fortbildungsseminar (jederzeit abrufbar)

→ Klassensätze mit Wahlbenachrichtigungen
→ Wahlurne und Wahlkabinen
→ Stimmzettel Ihres Bundeslandes

Juniorwahl 2024:
Die Europawahl im Unterricht!

Juniorwahl

Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Zunächst steht das Thema 
„Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan – abschließend geht es dann an die Wahlurne. 
Das Ergebnis wird am Wahlsonntag, dem 9. Juni 2024, bekannt gegeben. 
Die Juniorwahl ist ein Angebot zur politischen Bildung und für die teilnehmenden Schulen 
kostenlos und freiwillig. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter: www.juniorwahl.de

Die Juniorwahl 2024 zur Europawahl in Rheinland-Pfalz wird ermöglicht durch:

Unterrichtspaket:

Wahlpaket:

1

Informationen für Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern und Lehrkräfte

DAS BERUFLICHE  
GYMNASIUM

Der 17. Landtag wurde am 13. März 2016 für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. In ihn zogen die Fraktion der SPD mit 
39, die Fraktion der CDU mit 35, die Fraktion der AfD mit 
14, die Fraktion der FDP mit 7 und die Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit 6 Abgeordneten ein. Dies beruht 
auf folgendem Wahlsystem: Jeder Wahlberechtigte in Rhein-
land-Pfalz hat eine Erst- und eine Zweitstimme. In den 51 
Wahlkreisen werden die Mandate aufgrund der Erststimme 
(Wahlkreisstimme) direkt vergeben. 50 Abgeordnete werden 
über die Anzahl der Zweitstimmen (Landesstimmen) ermit-
telt. Aufgrund von Fraktionsausschlüssen und -austritten ge-
hören dem Landtag zurzeit 3 fraktionslose Abgeordnete an.

Wahlkreisabgeordnete 
nach Parteien

Wahlen zum 17. Landtag

Bezirk 1
1   Betzdorf / Kirchen (Sieg)
2   Altenkirchen (Westerwald)
3   Linz am Rhein / Rengsdorf
4   Neuwied
5   Bad Marienberg
  (Westerwald) / Westerburg
6   Montabaur
7   Diez / Nassau
8   Koblenz / Lahnstein
9   Koblenz
10  Bendorf / Weißenthurm
11  Andernach
12  Mayen
13  Remagen / Sinzig
14  Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bezirk 2
15 Cochem-Zell
16 Rhein-Hunsrück
17 Bad Kreuznach
18 Kirn / Bad Sobernheim
19 Birkenfeld
20 Vulkaneifel
21 Bitburg-Prüm
22 Wittlich
23 Bernkastel-Kues / Morbach /
  Kirchberg (Hunsrück)
24 Trier / Schweich
25 Trier
26 Konz / Saarburg

Bezirk 3
27  Mainz I
28  Mainz II
29  Bingen am Rhein
30  Ingelheim am Rhein
31  Rhein-Selz / Wonnegau
32  Worms
33  Alzey
34  Frankenthal (Pfalz)
35  Ludwigshafen am Rhein I
36  Ludwigshafen am Rhein II
37  Mutterstadt
38  Speyer

Bezirk 4
39  Donnersberg
40  Kusel
41  Bad Dürkheim
42  Neustadt an der Weinstraße
43  Kaiserslautern I
44  Kaiserslautern II
45  Kaiserslautern-Land
46  Zweibrücken
47  Pirmasens-Land
48  Pirmasens
49  Südliche Weinstraße
50  Landau in der Pfalz
51  Germersheim

SPD 
CDU
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Wahlkreisstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl %

Wahlberechtigte 3.071.972 3.071.972
Wähler 2.161.506 70,4 2.161.506 70,4
Ungültige Stimmen 55.461 2,6 30.885 1,4
Gültige Stimmen 2.106.045 97,4 2.130.621 98,6
SPD 759.264 36,0 771.848 36,2
CDU 733.764 34,8 677.507 31,8
AfD 147.699 7,0 268.628 12,6
FDP 143.850 6,8 132.294 6,2
B90/GRÜNE 135.722 6,4 113.261 5,3
Sonstige 185.746 8,9 167.083 7,8

Aufgrund von Rundungsfehlern addieren sich die Stimmanteile nicht in jedem Fall auf 100 %.

Landesergebnis der Landtagswahl 2016

36,2 %
31,8 %

12,6 %
6,2 % 5,3 % 7,8 %

SPD CDU AfD FDP GRÜNE Sonstige

Landtag Rheinland-Pfalz
17. Wahlperiode
2016-2021

Stand: 25. Mai 2020
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Der Landtag hat mehrere Funktionen. Dazu gehört u. a. die 
Aufgabe, die Ministerpräsidentin, den Rechnungshofpräsi-
denten und die Bürgerbeauftragte zu wählen.

Zu dieser sog. Wahlfunktion tritt die Gesetzgebungsfunk-
tion. Der Landtag hat die Landesgesetze zu beraten und 
zu beschließen. Zur Gesetzgebungsfunktion zählt auch das 
Budgetrecht.

Dem Landtag obliegt auch die Kontrolle der Regierung. Die 
Fraktionen und Abgeordneten können Auskunft, Stellung-
nahme und Rechenschaft von der Regierung verlangen.

Von zentraler Bedeutung ist die Öffentlichkeitsfunktion 
des Landtags. Der Landtag berät und entscheidet öffent-
lich, so dass Bürgerinnen und Bürger sich eine Meinung 
über das politische Geschehen im Land bilden können.

Hauptorgan des Landtags ist das Plenum, die Vollversamm-
lung aller 101 Abgeordneten des Landtags. Es tritt ca. 25 Mal 
im Jahr zusammen.

Außerdem gibt es 15 Fachausschüsse. Den 25 Plenarsitzun-
gen pro Jahr stehen ca. 170 Ausschusssitzungen im selben 
Zeitraum gegenüber.

An der Spitze des Landtags steht der Landtagspräsident. Er re-
präsentiert den Landtag nach außen und leitet, abwechselnd 
mit den Vizepräsidenten, die Sitzungen des Plenums. 

Fraktionen sind die »Parteien im Parlament«. Im Landtag 
sind in der 17. Wahlperiode fünf Fraktionen vertreten:

•  die Fraktion der SPD mit 39 Abgeordneten,

•  die Fraktion der CDU mit 35 Abgeordneten,

•  die Fraktion der AfD mit 12 Abgeordneten,

•  die Fraktion der FDP mit 6 Abgeordneten,

•  die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 mit 6 Abgeordneten,

•  3 Abgeordnete sind fraktionslos.

Nach der Verfassung wirken die Fraktionen insbesondere 
durch die Koordination der parlamentarischen Tätig-
keit an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. Sie 
entscheiden, wer für die Fraktion in welchem Ausschuss 
sitzt und machen Personalvorschläge bei Wahlen.

In den wöchentlichen Fraktionssitzungen und in Arbeits-
kreisen entwickeln die Fraktionsmitglieder gemeinsam 
parlamentarische Initiativen. Sie stimmen sie aufeinander 
ab und bereiten die Plenar- und Ausschusssitzungen vor.

Die Aufgaben des LandtagsDie Organisation des LandtagsDie Fraktionen im Landtag

Haushalts- und Finanz-
ausschuss  
- Rechnungsprüfungs- 
    kommission
Ausschuss für Inneres, 
Sport und Landespla-
nung (Innenausschuss)
Ausschuss für Soziales 
und Arbeit (Sozialpoli-
tischer Ausschuss)
Ausschuss für Gesund-
heit, Pflege und Demo-
grafie
Ausschuss für Bildung
Ausschuss für Wissen-
schaft, Weiterbildung 
und Kultur
Ausschuss für Wirt-
schaft und Verkehr

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
Fraktionen

Ausschuss für Landwirt-
schaft und Weinbau
Rechtsausschuss
Ausschuss für Umwelt,  
Energie, Ernährung 
und Forsten
Ausschuss für Familie,  
Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Medien,  
Digitale Infrastruktur 
und Netzpolitik
Ausschuss für Europa-
fragen und Eine Welt
Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen-
förderung
Petitionsausschuss  
- Strafvollzugskom- 
 mission

Zwischenausschuss
Wahlprüfungsaus-
schuss
Kommission nach 
Artikel 10 GG
Parlamentarische 
Kontrollkommission
Datenschutzkom-
mission
Enquete-Kommis-
sion 17/1 »Touris-
mus RLP«

Die Arbeit der Ausschüsse

Landtagspräsident

Vorstand

Ältestenrat

Bürgerbeauftragte und Beauftragte 
für die Landespolizei
Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

Der Vorstand des Landtags setzt sich zusammen aus Land-
tagspräsident Hendrik Hering (SPD), dem Vizepräsidenten 
Hans-Josef Bracht (CDU), links, und der Vizepräsidentin Astrid 
Schmitt (SPD), rechts.

Der Ältestenrat, der aus dem Vorstand des Landtags und 
aus weiteren 12 Abgeordneten besteht, kommt regelmäßig 
eine Woche vor jeder Plenarsitzung zusammen, um deren Ta-
gesordnung zu besprechen und über Fragen von allgemei-
nem Belang zu sprechen.

Alexander Schweitzer 
Vorsitzender der 
SPD-Fraktion

Christian Baldauf 
Vorsitzender der 
CDU-Fraktion

Uwe Junge 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion

Cornelia Willius-Senzer 
Vorsitzende der  
FDP-Fraktion

Dr. Bernhard Braun 
Vorsitzender der Frak-
tion B 90/DIE GRÜNEN

So kann man mitmachen:
Anmeldeformular 
www.juniorwahl.de 
E-Mail
kontakt@juniorwahl.de 
Anrufen
Tel: 030 880 666 800

Anlass
Schulprojekt zur politischen Bildung anlässlich der 
Europawahl am 9. Juni 2024

Idee
Unterrichtliche Vorbereitung mit abschließendem 
Wahlakt in der Woche vor der Europawahl

Ausdehnung
Bundesweites Schulprojekt 

Schulform
Alle Schulformen der Sekundarstufen I und II 
und Berufsschulen

Klassenstufen
Jahrgangsstufe 7 bis 13; 
empfohlen ab 9. Jahrgangsstufe

Teilnahme
Ab einer Schulklasse bis hin zur ganzen Schule

Fächer
Überwiegend in den gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächern, aber auch fächerübergreifend wie z.B. in 
Deutsch, Mathematik oder Kunst

Erfahrungen
Seit 1999 wird die Juniorwahl bundesweit 
durchgeführt; seither beteiligten sich über 5,8 
Millionen Jugendliche.

Überblick

→ Spezielle Unterrichtsbücher für jede Lehrkraft
→ Materialien für verschiedene Anforderungsniveaus
→ digitales Fortbildungsseminar (jederzeit abrufbar)

→ Klassensätze mit Wahlbenachrichtigungen
→ Wahlurne und Wahlkabinen
→ Stimmzettel Ihres Bundeslandes

Juniorwahl 2024:
Die Europawahl im Unterricht!

Juniorwahl

Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Zunächst steht das Thema 
„Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan – abschließend geht es dann an die Wahlurne. 
Das Ergebnis wird am Wahlsonntag, dem 9. Juni 2024, bekannt gegeben. 
Die Juniorwahl ist ein Angebot zur politischen Bildung und für die teilnehmenden Schulen 
kostenlos und freiwillig. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter: www.juniorwahl.de

Die Juniorwahl 2024 zur Europawahl in Rheinland-Pfalz wird ermöglicht durch:

Unterrichtspaket:

Wahlpaket:
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Informationen für Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern und Lehrkräfte

DAS BERUFLICHE  
GYMNASIUM

Der 17. Landtag wurde am 13. März 2016 für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. In ihn zogen die Fraktion der SPD mit 
39, die Fraktion der CDU mit 35, die Fraktion der AfD mit 
14, die Fraktion der FDP mit 7 und die Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit 6 Abgeordneten ein. Dies beruht 
auf folgendem Wahlsystem: Jeder Wahlberechtigte in Rhein-
land-Pfalz hat eine Erst- und eine Zweitstimme. In den 51 
Wahlkreisen werden die Mandate aufgrund der Erststimme 
(Wahlkreisstimme) direkt vergeben. 50 Abgeordnete werden 
über die Anzahl der Zweitstimmen (Landesstimmen) ermit-
telt. Aufgrund von Fraktionsausschlüssen und -austritten ge-
hören dem Landtag zurzeit 3 fraktionslose Abgeordnete an.

Wahlkreisabgeordnete 
nach Parteien

Wahlen zum 17. Landtag

Bezirk 1
1   Betzdorf / Kirchen (Sieg)
2   Altenkirchen (Westerwald)
3   Linz am Rhein / Rengsdorf
4   Neuwied
5   Bad Marienberg
  (Westerwald) / Westerburg
6   Montabaur
7   Diez / Nassau
8   Koblenz / Lahnstein
9   Koblenz
10  Bendorf / Weißenthurm
11  Andernach
12  Mayen
13  Remagen / Sinzig
14  Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bezirk 2
15 Cochem-Zell
16 Rhein-Hunsrück
17 Bad Kreuznach
18 Kirn / Bad Sobernheim
19 Birkenfeld
20 Vulkaneifel
21 Bitburg-Prüm
22 Wittlich
23 Bernkastel-Kues / Morbach /
  Kirchberg (Hunsrück)
24 Trier / Schweich
25 Trier
26 Konz / Saarburg

Bezirk 3
27  Mainz I
28  Mainz II
29  Bingen am Rhein
30  Ingelheim am Rhein
31  Rhein-Selz / Wonnegau
32  Worms
33  Alzey
34  Frankenthal (Pfalz)
35  Ludwigshafen am Rhein I
36  Ludwigshafen am Rhein II
37  Mutterstadt
38  Speyer

Bezirk 4
39  Donnersberg
40  Kusel
41  Bad Dürkheim
42  Neustadt an der Weinstraße
43  Kaiserslautern I
44  Kaiserslautern II
45  Kaiserslautern-Land
46  Zweibrücken
47  Pirmasens-Land
48  Pirmasens
49  Südliche Weinstraße
50  Landau in der Pfalz
51  Germersheim

SPD 
CDU
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Wahlkreisstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl %

Wahlberechtigte 3.071.972 3.071.972
Wähler 2.161.506 70,4 2.161.506 70,4
Ungültige Stimmen 55.461 2,6 30.885 1,4
Gültige Stimmen 2.106.045 97,4 2.130.621 98,6
SPD 759.264 36,0 771.848 36,2
CDU 733.764 34,8 677.507 31,8
AfD 147.699 7,0 268.628 12,6
FDP 143.850 6,8 132.294 6,2
B90/GRÜNE 135.722 6,4 113.261 5,3
Sonstige 185.746 8,9 167.083 7,8

Aufgrund von Rundungsfehlern addieren sich die Stimmanteile nicht in jedem Fall auf 100 %.

Landesergebnis der Landtagswahl 2016

36,2 %
31,8 %

12,6 %
6,2 % 5,3 % 7,8 %

SPD CDU AfD FDP GRÜNE Sonstige

Landtag Rheinland-Pfalz
17. Wahlperiode
2016-2021

Stand: 25. Mai 2020
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Der Landtag hat mehrere Funktionen. Dazu gehört u. a. die 
Aufgabe, die Ministerpräsidentin, den Rechnungshofpräsi-
denten und die Bürgerbeauftragte zu wählen.

Zu dieser sog. Wahlfunktion tritt die Gesetzgebungsfunk-
tion. Der Landtag hat die Landesgesetze zu beraten und 
zu beschließen. Zur Gesetzgebungsfunktion zählt auch das 
Budgetrecht.

Dem Landtag obliegt auch die Kontrolle der Regierung. Die 
Fraktionen und Abgeordneten können Auskunft, Stellung-
nahme und Rechenschaft von der Regierung verlangen.

Von zentraler Bedeutung ist die Öffentlichkeitsfunktion 
des Landtags. Der Landtag berät und entscheidet öffent-
lich, so dass Bürgerinnen und Bürger sich eine Meinung 
über das politische Geschehen im Land bilden können.

Hauptorgan des Landtags ist das Plenum, die Vollversamm-
lung aller 101 Abgeordneten des Landtags. Es tritt ca. 25 Mal 
im Jahr zusammen.

Außerdem gibt es 15 Fachausschüsse. Den 25 Plenarsitzun-
gen pro Jahr stehen ca. 170 Ausschusssitzungen im selben 
Zeitraum gegenüber.

An der Spitze des Landtags steht der Landtagspräsident. Er re-
präsentiert den Landtag nach außen und leitet, abwechselnd 
mit den Vizepräsidenten, die Sitzungen des Plenums. 

Fraktionen sind die »Parteien im Parlament«. Im Landtag 
sind in der 17. Wahlperiode fünf Fraktionen vertreten:

•  die Fraktion der SPD mit 39 Abgeordneten,

•  die Fraktion der CDU mit 35 Abgeordneten,

•  die Fraktion der AfD mit 12 Abgeordneten,

•  die Fraktion der FDP mit 6 Abgeordneten,

•  die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 mit 6 Abgeordneten,

•  3 Abgeordnete sind fraktionslos.

Nach der Verfassung wirken die Fraktionen insbesondere 
durch die Koordination der parlamentarischen Tätig-
keit an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. Sie 
entscheiden, wer für die Fraktion in welchem Ausschuss 
sitzt und machen Personalvorschläge bei Wahlen.

In den wöchentlichen Fraktionssitzungen und in Arbeits-
kreisen entwickeln die Fraktionsmitglieder gemeinsam 
parlamentarische Initiativen. Sie stimmen sie aufeinander 
ab und bereiten die Plenar- und Ausschusssitzungen vor.

Die Aufgaben des LandtagsDie Organisation des LandtagsDie Fraktionen im Landtag

Haushalts- und Finanz-
ausschuss  
- Rechnungsprüfungs- 
    kommission
Ausschuss für Inneres, 
Sport und Landespla-
nung (Innenausschuss)
Ausschuss für Soziales 
und Arbeit (Sozialpoli-
tischer Ausschuss)
Ausschuss für Gesund-
heit, Pflege und Demo-
grafie
Ausschuss für Bildung
Ausschuss für Wissen-
schaft, Weiterbildung 
und Kultur
Ausschuss für Wirt-
schaft und Verkehr

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
Fraktionen

Ausschuss für Landwirt-
schaft und Weinbau
Rechtsausschuss
Ausschuss für Umwelt,  
Energie, Ernährung 
und Forsten
Ausschuss für Familie,  
Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Medien,  
Digitale Infrastruktur 
und Netzpolitik
Ausschuss für Europa-
fragen und Eine Welt
Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen-
förderung
Petitionsausschuss  
- Strafvollzugskom- 
 mission

Zwischenausschuss
Wahlprüfungsaus-
schuss
Kommission nach 
Artikel 10 GG
Parlamentarische 
Kontrollkommission
Datenschutzkom-
mission
Enquete-Kommis-
sion 17/1 »Touris-
mus RLP«

Die Arbeit der Ausschüsse

Landtagspräsident

Vorstand

Ältestenrat

Bürgerbeauftragte und Beauftragte 
für die Landespolizei
Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

Der Vorstand des Landtags setzt sich zusammen aus Land-
tagspräsident Hendrik Hering (SPD), dem Vizepräsidenten 
Hans-Josef Bracht (CDU), links, und der Vizepräsidentin Astrid 
Schmitt (SPD), rechts.

Der Ältestenrat, der aus dem Vorstand des Landtags und 
aus weiteren 12 Abgeordneten besteht, kommt regelmäßig 
eine Woche vor jeder Plenarsitzung zusammen, um deren Ta-
gesordnung zu besprechen und über Fragen von allgemei-
nem Belang zu sprechen.

Alexander Schweitzer 
Vorsitzender der 
SPD-Fraktion

Christian Baldauf 
Vorsitzender der 
CDU-Fraktion

Uwe Junge 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion

Cornelia Willius-Senzer 
Vorsitzende der  
FDP-Fraktion

Dr. Bernhard Braun 
Vorsitzender der Frak-
tion B 90/DIE GRÜNEN


